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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Der  Gemeinderat  Seeberg  erlösst  gestützt  auf  Ar+. 28 des  Feuerwehrreglementes  der  Ein-

wohnergemeinde  Seeberg  vom  1 7. Juni  2014  die  folgende

Feuerwehrverordnung

Grundsatz

Stundenansatz;
Grundsatz

Art.  1

In den  jeweiligen  Stundenansötzen  sind  die  Anteile  für  Ferien,

13. Monatslohn  sowie  die  Feier+age  enthalten.

Sold Art.  2

Übungssold  (Kader  und  Mannschaft)

Probefahr+en

Administrative  Arbeiten  (steuerpfl.)

Fr. 35.00  pro  Übung

Fr. 35.00  pro  Fahrt

Fr. 40.00  proStundel

Jahresen+schödigung

Feuerwehr
Art.  3

' Mit  der  Jahrespauschale  werden  abgegolten:

*  Übernahme  einer  verantwortungsvolIen  Aufgabe  im Interesse

der  Bevölkerung  sowie  Einschrönkungen  in der  Freizei+;

*  Vorbereitungs-  und  Nacharbeiten  von  Stabssi+zungen  und

Kommandorapporten  sowie  zu den  Übungen  gemöss  Jahres-

programm;

*  Fahrspesen  innerhalb  des  Vertragsgebietes.

2 Es gibt  folgende  Jahresentschädigungen  (in Fr.)

Funktion Jahrespauscha1e2

4'000.00

2'000.00

1'OOO.OO

her  1'200.00

her  1 'OOO.OO

2'200.00

r 500.00

500.00

500.00

Kommandan+  (Kd+)

Vizekommandant

Chef  Einsatzzug

AusbiIdungsveran+wortlic

Atemschutzverantwortlic

Fourier

Fahrzeugverantwor+liche

VerkehrsverantwortIicher

Materialverwal+er

Davon  Fahrspesen

1'OOO.OO

700.00

300.00

300.00

300.00

800.00

100.OO

100.OO

100.OO

3 Jedem  Mitglied  der  Kompetenzgruppe  wird  eine  Jahresentschö-

digung  von  pauschal  Fr. 250.00  entrichtet.  In der  Jahrespauschale

der  Funktionsentschädigungen  nach  Art.  3 Abs.  2 ist diese  Grund-

pauschale  bereits  entha1ten.3

4 Zusätzlich  zu den  Pauschalen  werden  Entschödigungen  gemöss

Ar+. 3 -  5 nach  Absprache  mit  dem  Kommando  (Kdo)  ausbezahlt.

l Teilrevision  per  01.01.2023

2 Teilrevision  per  01.06.2020

3 Teilrevision  per  01.06.2020  und  01.01.2023
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Jahresentschödigun-
gen  Kommission

Arf.  4

' Die  nachstehenden  Entschädigungen  umfassen  Aktenstudium

und  Vor-  und  Nachbearbei+ung  in direk+em  Zusammenhang  mi+

den  Sitzungen:

Kommissionsprösiden+ pauschal  Fr. 300.00

2 Zusötzlich  werden  Sitzungsgeld  und  Spesen  gemäss  Art.  8 und  9

sowie  allföllige  Entschödigungen  für  Spezialaufgaben  gemöss

Art.  6 ausgerichte+.

Entschädigungen
im Ernstfall

Art.  5

IFehlalarm

2 Einsätze  bei  Schadenfall  aller  Art

3 Hilfeleistung  im Auftrag  des

Kommandos,  Dienst  in Uniform

4 Retablieren  und  Wachdienst  im

Anschluss  an  Einsätze

pro  S+d.

pro  Std.

pro  Std.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

35.00

35.00

35.00

35.00

5 Bei Einsötzen  gemöss  Abs.  2 -  4 die  länger  als 3 Std.  dauern,  wer-

den  die  Einsatzzeiten  auf  die  nöchste  halbe  Stunde  aufgerunde+.

Pikett Art.  5a4

I Zur Sicherstellung  des  Einsatzbetriebs  an  Sonntagen  wird  folgende

Pike++entschädigung  pro  Person  und  Sonn+ag  entrich+et:

Sonntagspikett  pauschal  Fr. 100.OO

Andere  Diens+e Art.  6

' Spezielle  Projekte  im Auf+rag  des  finanz-

kompetenten  Organs  pro  Std.

Unterhaltsarbeiten  proStd.

Schlauchrollen  proS+d.

Einsatz  privater  Zugfahrzeuge  pro  Einsatz

30.00

30.00

30.00

25.00

2 Werden  Mi+glieder  von  Samaritervereinen  durch  das  Kommando

zum  Besuch  von  Ubungen  verpflich+et,  steht  diesen  Personen  pro

Ubung  eine  Entschödigung  in der  Höhe  des  Soldansatzes  der  AdF

ZU.

Vergütung  Kurse
und  Weiterbi1dungen5

Art.  7

' Für die  Teilnahme  an  Feuerwehrkursen  und  Weiterbildungen  gel-

+en folgende  Ansötze:

a) halber  Tag  Fr. 150.00

b) ganzerTag  Fr. 300.00

2 Reise-  und  übrige  Spesen  werden  gemöss  Art.  9 vergü+et.

3 Kursun+erlagen  und  Reglemente  gehen  zu Lasten  der  Feuerwehr.

4 Teilrevision  per  01.01.2023

5 Teilrevision  per  01.06.2020
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Tag-  und  -
Sitzungsgelder

Art.  8 Für Si+zungen  und  Rappor+e  gelten  folgende  Ansötze,  mass-

gebend  ist der  Beginn:

a)  tagsüber  bis 17.00  Uhr

Kurzsitzung,  maximal  2.5 S+d.  pro  Std.  Fr. 30.00

halber  Tag,  ab  2.5 Std.,  max.  5 S+d.  pro  Sitz.  Fr. 100.OO

ganzer  Tag,  ab  5 Std.  pro  Sitz.  Fr. 180.00

b)  abends  ab  17.00  Uhr

Kurzsitzung,  maximal  2.5  Std.  pro  Std.  Fr. 30.00

Sitzung,  ab  2.5  Std.  pro  Sitz.  Fr. 80.00

Spesen Art.  9

' Reisespesen:  Bahnbillet  2. Klasse  nur  gegen  Beleg  oder

Fr. 0.70  pro  Autokilometer.  Nach  Möglichkeit  sind  die  öffen+lichen

Verkehrsmit+e1  zu benCitzen.  Innerhalb  des  Ver+ragsgebietes  wer-

den  keine  Reisespesen  ausbezahlt.

2 Für auswörtige  Verpflegung  können  maximal  Fr. 25.00  pro  Essen

und  nur  gegen  Beleg  abgerechnet  werden.

3 Übrige  Ausgaben  (Büromaterial,  Porto,  Kopien,  etc.)  werden  nur

gegen  Beleg  rückvergütet.

Entschuldigungs-  und  Bussenwesen

Bussen Art.  10

' Für unen+schuldigtes  Fernbleiben  von  Übungen,  Kursen  und  In-

spektionen  werden  die  folgenden  Bussen  kumulier+  ausgespro-

chen  (pro  Kalenderjahr):

l.unentschuldigteAbsenz  Fr. 40.00

2. unentschuIdig+eAbsenz  Fr. 80.00

3. unentschuldigte  Absenz  Fr. 120.00

4. unentschuldigte  Absenz  Fr. 120.00

ab  5 unentschuldigten  Absenzen  Fr. 450.00

2 Die  Bussen  pro  Kalenderjahr  en+sprechen  maximal  der  Höhe  der

Ersa+zabgaben  gemöss  Art.  20 Feuerwehrreglement.

Gebühren

Gebührengrundsä+ze  Art,  11

1 Die  Feuerwehr  erfüllt  Hilfeleistungen  gemöss  Art.  13 des  Feuer-

schutz-  und  Feuerwehrgesetzes  unentgeltlich.

2Weitergehende  Hilfeleistungen  werden  gemäss  nachfolgenden

Gebührenrege1ungen  verrechnet.

3 Bei grobfahrlässigem  Handeln  kann  der  Gemeinderat  die  Rech-

nungss+ellung  verfügen.

"Wenn  besondere  Ums+önde  dies  rechtfertigen,  kann  der  Ge-

meinderat  den  Verzicht  oder  die  Reduktion  des  Rechnungsbetra-

ges  beschliessen.
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Ar+ der  Einsötze Art.  12

Die  Einsötze  werden  wie  folgt  zugewiesen:

Verrechnung

1. Einsätze  innerhalb  des  Gebiets  der  Vertragsge-

meinden

Feuer

Brände

Brand  durch  grobe  Fahrlässigkeit

Unerlaub+es  Verbrennen  von  Gegenstönden  etc.

Autobrand  ohne  Oelwehr

Abräumungsdienst  weitergehend  als Pflich+räu-

mung  (nach  Absprache  mit  Hauseigentümer

und  Schätzer  GVB)

nein

ja,  Art.  l 3

ja,  Art.  13

ja

ja

Wasser

f) Elementarschöden  (Überschwemmungen,  Rück-

s+au usw.)

g)  Wasserleitungsbruch  in S+rasse  (Leitungseigen+ü-

mer)

h)  Wasser  in Geböude  (Leitungsbruch,  Waschma-

schine  usw.;  exkl.  Folgen  von  Elementarschäden)

i) Wiederkehrende  Elemen+arschäden,  die  der

,,Gescfü5digte"  durch  geeignete  Massnahmen

verhindern  könnte

Sturmschäden

j) Entwurelte  Bäume,  abgedeck+e  Hausdächer,

Hagelschöden,  Schnee-  und  Erdrutsche,  usw.

ÖI-  und  Chemiewehr

k) Alle  ÖI-  und  Chemiewehreinsötze  in Gebäuden,

im Gelände,  auf  Strassen  und  Gewössern

Brandmeldeanlagen

l) echter  Alarm

m)  Fehlalarme  (ungewollter  Alarm,  durch  Unach+-

samkei+,  durch  Unfug,  technisch  bedingt,  usw.)

ab  2. Fehla!arm  nach  Inbe+riebnahme

Unfall-  und  Strossenreffung,  Technische  Hilfeleistung

n) Personenrettung,  Mithilfe/Unterstützung  Re+-

+ungsdiens+e

o)  Bergung  von  Fahrzeugen  und  Sachgütern

nein

ja

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

Ansatz  FWVO

Art.  13

Art.  13

Art.  13

Art.  13

Art.  13

Art.  13

Fr. 500.00

pauschal

Art.  13

Art.  13
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Einsätze  im  Zusammenhang  mit  Tieren  (ausgenom-

men  bei  Brand  und  Elementarereignissen)

p)  Tierrettung

Übrige  Dienstleistungen

q)  übrige  Dienstleis+ungen  aller  Ar+

ja

ja

Ar+. 1 3a

Art.  1 3a

2. Einsätze  ausserhalb  des  Gebiets  der

Vertragsgemeinden

Einsätze  in Gemeinden,  mit  denen  Zusammenar-

beitsverträge  bestehen

a)  Es gelten  die  in den  Vertrögen  getroffenen  Re-

gelungen.

Nachbarliche  Hilfeleistungen

b)  Nachbarliche  Hilfeleistungen

(FWW  = Feuerwehrweisung  der  GVB)

Übrige  Einsätze  ausserha/b  des  Verbandsgebietes

c)  Einsätze  ausserhalb  des  Verbandsgebietes  wer-

den  dem  Verursacher,  resp.  dem  Fahrzeughalter

verrechne+

d)  Falls Verursacher  unbekannt,  Rechnungsstellung

an  die  entsprechende  Gemeinde

ja

ja

ja

gem.  FWW

Art.  13

Art.  13

Tarif Art.  13

lStundentarif  für  Personalkosten

2 Fahrzeuge  und  Geröte

3Gerötekosten  (Vermietung  / Benü+zung)

a)  No+stromgenerator  mit  Scheinwerfer

b)  Tauchpumpe

c)  Wassersauger

d)  Schlauchmiete  pro  Stück

pro  Person  Fr. 60.00

gemäss  FWW

pro  Tag

pro  Tag

pro  Tag

pro  Tag

30.00

30.00

30.00

30.00

4 Verschiedene  Kosten  und  Verbrauchsmaterial

a)  Alle  Kosten  und  Aufwendungen eff.  Kosten
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Anhönge Art.  14

Der  Gemeinderat  erlässt  zu dieser  Verordnung  folgende  Anhönge:

l) Organigramm  der  Feuerwehr

l!) Aufgabenbeschriebe  des  Feuerwehrkommandanten  und  sei-

nes  Stabes  (Pflich+enheft)

IIl) Aufgabenbeschreibung  Sekretär  der  Feuerwehrkommission

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art.  15

Diese  Verordnung  +ritt per  1. Januar  2015in  Kraft.

Inkrafttreten  der

Änderungen
per  01.06.2020

Art.  16

' Die  Änderungen  wurden  am  27. Mai  2020  durch  den  Gemeinde-

ra+ genehmigt  und  +reten  per1.  Juni  2020  in Kraft.

2 Alle  mit  den  Änderungen  in Widerspruch  s+ehenden  Bestimmun-

gen  werden  aufgehoben.

Inkraf+treten  der
Änderungen
per  01.01.2023

Art.  17

' Die  Änderungen  wurden  am  21. Oktober  2022  durch  den  Ge-

meinderat  genehmigt  und  tre+en  per  1. Januar  2023  in Kraft.

2 Alle  mit  den  Änderungen  in Widerspruch  stehenden  Bestimmun-

gen  werden  aufgehoben.
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

5. Genehmigungsvermerk

Die  vorliegende  Feuerwehrverordnung  wurde  durch  den  Gemeinderat  am  13. April  2015

genehmigt.

IM NAMEN  DES GEMEINDERATES  SEEBERG

sig. Roland  Grütter

Prösident

sig. Bea+rix  Held

Sekretärin

Veröffentlichung

Die  Genehmigung  und  Inkraf+setzung  dieser  Verordnung  ist im Anzeiger  Oberaargau  West

Nr. 18 am  30. April  2015  veröffentlich+  worden.

3365  Grasswil,  20. April  2015

sig. Beatrix  Held

Gemeindeverwalterin

Genehmigungsvermerk:  Teilrevision  vom  27.  Mai  2020

Vom  Gemeinderat  der  Einwohnergemeinde  Seeberg  beraten  und  in der  vorliegenden

Form  beschlossen  am  27. Mai  2020.

FüR DEN GEMEINDERAT  SEEBERG

sig. Andreas  Mühlemann

Prösident

sig. Mariet+a  Siegenthaler

Sekretörin

Veröffentlichung

Die  Genehmigung  und  Inkraftsetzung  dieser  Verordnung  ist im Anzeiger  Oberaargau

Nr. 23 vom  4. Juni  2020  veröffentlicht  worden.

3365  Grasswil,  1. Juni  2020

sig. Marietta  Siegenthaler

Gemeindeschreiberin
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Gemehmigungsvermerk:  Teilrevision  vom  21. Oktober  2022

Vom  Gemeinderat  der  Einwohnergemeinde  Seeberg  bera+en  und  in der  vorliegenden

Form  beschlossen  am  21. Ok+ober  2022.

F"ÜR DEN GEMEiNDERAT  SEEBERG

Martina  Brühlmeier  . ö-rissa':lönzaär.. /.
Prösiden+in  Sekre+a'rin

Veröffentlichung

Die  Genehmigung  und  Inkraftse+zung  dieser  Verordnung  ist im Anzeiger  Oberaargau
Nr. 44 vom  3. November  2022  veröffentlich+  worden.

S5>: i ,;i1 C)k.to5pr2022
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Anhang  1: Organigramm  der  Feuerwehr  Goldisberg  (S+and  01.07.2020)
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

Anhang  2: Aufgaben  und  Befugnisse  des  Feuerwehrkommandanten  und  seines  Komman-

dos  (Pflichtenheft)

1. Zusammensetzung

2. Allgemeines

3. Kommando

4. Kommandant

Das  Kommando  umfasst

*  Feuerwehrkommandant  (Kdt)

*  Feuerwehrvizekommandan+  (Kd+-Stv.)

*  Ausbildungsverantwortlicher

*  Fourier  (Administra+ion)

*  Chef  Einsa+zzug

*  Chef  Dienstzug

Der  Kommandant  führt  das  Kommando.  Jeder  Komman-

doangehörige  unterstü+z+  den  Kommandanten  in seinem

zugewiesenen  Bereich.

Das  Kommando  hat  insbesondere  folgende  Aufgaben:

*  unterbreite+  der  Feuerwehrkommission  Wahlvorschlöge

(Kdt,  Kdt-Stv.,  Of);

*  ernennt  Unteroffiziere  und  Fachleu+e;

*  bestimmt,  wer  Kurse  zu besuchen  hat;

*  genehmigt  das  Übungsprogramm;

*  überwacht  die  Handhabung  des  Reglementes;

*  ist verantwortlich  für  das  Erstellen,  Ergänzen  und  Überar-
bei+en  der  Einsa+zplöne;

*  erstellt  das  Budget  ZU  Handen  der  Feuerwehrkommissi-

on/Sitzgemeinde;
*  erlässt  Weisungen  zwecks  Umsetzung  des  vorliegenden

Pflichtenhefts;

*  betreibt  Öffentlichkeitsarbeit  in seinem  Zuständigkeitsbe-

reich,

Aufgaben  können  an Kommandomitglieder  delegiert  wer-

den.

Der  Kommandan+  leitet  das  gesarme  Feuerwehrwesen.

Ihm  obliegen  insbesondere  die  folgenden  Aufgaben:

*  Repräsentation  der  Feuerwehr;

*  überwacht  die  Sicherstellung  der  Alarmorganisa+ion  der

Gemeinden  im Bereich  der  öffentlichen  Sicherheit;

*  Kontrolle  und  Visum  sömtlicher  Rechnungen  in seinem

Zustöndigkei+sbereich  (Budgetverantwor+ung  gemöss

Bestimmungen  der  Gemeinde  Seeberg);

*  überwach+  die  Weisungen  der  GVB  nach  Art.  29 FWV;

*  UberprüfungundGenehmigungderjährIichzuerstel-

lenden  Ubungsprogramme;

*  Vorbereitung  und  Leitung  der  Sitzungen  des  Komman-

dos  und  Rapporte;

*  Korrespondenz,  allgemeine  Büroarbei+en;

*  politisches  Bindeglied  Feuerwehr-Behörden;

*  Jahresbericht  der  Feuerwehr  Goldisberg.

Er überträgt  einzelne  Aufgaben  zur  direk+en  Erledigung  sei-

nen  Kommandomitgliedern.
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Feuerwehrverordnung  der  Einwohnergemeinde  Seeberg

5. Vizekommandant

6. Fourier

7. Chef  Einsatz-  und  Dienst-

zug

8. Zugführer-Stv

9. Ausbildungsverant-

wortlicher

Der  Vizekommandan+  unterstützt  den  Kdt  in allen  seinen

Funktionen  und  tritt  in alle  seine  Rechte  und  Pflichten,  Talls

dieser  aus  irgendeinem  Grund  verhindert  ist.

Zudem  sind  ihm  der  Fahrzeugverantwortliche  und  der  Ver-

kehrsverantwortIiche  unterstellt.

Der  Fourier  ist dem  Kdt  direkt  unterstellt.  Seine  Aufgaben

sind:

*  Führung  des  Sekretariats  des  Kommandos;

*  Führung  der  Korpskontrolle;

*  Führung  der  Kader-  und  SpeziaIistenkontroIIe  mit

Verzeichnis  der  besuchten  Kurse;

*  Führung  der  Personalplanung;

*  Führen  und  Koordinieren  der  Appelllisten;

*  verantwortlich  für  die  Führung  des  WinFAP;

*  Führung  der  Bussen-  und  Strafenkontrolle;

*  Meldung  der  Dienstpflichtigen  an  die  Steuerregisterfüh-

rer;

*  Organisation  der  Verpflegung  nach  Anordnung  des  Kdt

bzw.  Einsa+zleiters;

*  verantwortlich  für  die  Alamierung;

*  Uberprüfung  der  Aufgebotskon+rollen  der  KAFO

auf  Richtigkeit  und  Funktion.

Die  Chefs  Einsa+z-  und  Dienstzug  sind  dem  Kdt  direkt  un+er-

s+ellt und  für  die  ihnen  zugeteilten  Züge/Gruppen  veran+-

wortlich.  Ihre  Aufgaben  sind:

*  verantwortlich  für  die  Ausbildung  und  Einsatzbereitschaft

ihrer  Formation;

*  Überwachung  und  Einhaltung  der  Reglemente,  Vor-

schriften  und  Weisungen;

*  verantwortlich  für  den  aktuellen  Stand  der  Einsatztech-

nik;

*  Führen  der  Züge  nach  moderner  Feuerwehrpraxis;

*  Organisa+ion  und  Durchführung  der  Ubungen.

Sie unters+ützen  die  Zfhr  in allen  ihren  Funktionen  und  treten

in alle  ihre  Rechte  und  Pflichten  ein,  falls  diese  aus  irgend-

einem  Grund  verhindert  sind.

Der  AusbiIdungsverantwor+liche  is+ direk+  dem  Kdt  unter-

stellt.  Seine  Aufgaben  sind:

*  Sichern  der  Kontinuität  in der  Ausbildung;

*  Fes+legen  der  Ausbildungsziele;

*  Führen  der  AusbildungskontroIIe;

*  Zustöndigkei+  für  die  Kaderausbildung;

*  Unterstützung  des  Kaders  in der  Ausbildung;

*  Zus+ändig  für  das  Kurswesen  und  die  Kursanmeldungen;

*  Festlegen  der  Jahresschwerpunk+e  und  Ziele  zusammen

mit  dem  Kommando;
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10.  AusbiIdungsverantwortli-

cher-Sfv.

*  Koordination  und  Erfassung  derjährlichen  Übungsdaten;

*  Kon+rolle  der  Übungsvorbereitungen;

*  Führen  und  begleiten  der  Jugendfeuerwehr.

Der  AusbV-Stv  unterstü+zt  den  AusbV  in allen  seinen  Funk+i-

onen  und  tri+f in alle  seine  Rechte  und  Pflich+en,  falls  dieser

aus  irgendeinem  Grund  verhinder+  ist.

11.  Fahrzeugverantwortlicher  Er ist direk+  dem  Stv-Kdt  unterstellt.  Seine  Aufgaben  sind:

*  Aus-  und  Weiterbildung  der  Fahrer  und  Maschinisten;

*  Erstellen  der  Jahresplanung  und  des  Jahresprogramms

im Zusammhang  mit  den  AusbV;

*  Sichers+ellung  der  Einsatzbereitschaf+  nach  Einsä+zen

und  Ubungen  im Zusammenhang  mi+ dem  Materialver-

walter;

*  veran+wort1ich  für  Unterhalt  und  Wartung  von  Mo+orsprit-

zen  gemöss  Dienstbefehl  und  Anleitung  für  Materialwar-

te Register  5.1 des  Kan+ons  Bern  und  wei+eren  Weisun-

gen  der  GVB  oder  des  Herstellers.

12.Verkehrsverantwortlicher  Eris+direktdemStv-Kdtunters+eIltundführtdasVer-

kehrskorps.

13.  Materialverwalter

14.  AS-Verantwortlicher

15.  AS-Stellvertreter

16.  Gruppenführer

Seine  Aufgaben  sind  mit  ex+erner  Un+erstützung  die  Füh-

rung  des  Inventars  über  Gerötschaft  und  Ma+erial,  dessen

Un+erhalt  und  Wartung  sowie  die  Prüfung  und  Wartung

gemäss  den  Weisungen  der  GVB.

Er ist dem  Chef  Einsatzzug  un+erstellt.  Seine  Aufgaben  sind:

*  Ausbildung  des  Atemschu+z-Kaders  und  der  Mann-

schaf+;

*  Gewöhr  der  Einsatzbereitschaft  des  Atemschutzma+eri-

als;

*  Führung  der  Appelllisten;

*  Führung  der  A+emschutz-Einsa+zkontrolle  jedes  Geräte-

trägers;

*  Führung  der  Arztkon+rolle  jedes  Geräte+rägers  gem.  SFV;

*  Ausarbei+en  detailliertes  Ubungsprogramm  mit  dem

AusbiIdungsverantwortlichen.

Dem  Chef  Atemschu+z  sind  die  Atemschutzgerötewar+e

direkt  unterstell+.

Der  AS-Stellver+reter  unterstützt  den  Chef-AS  in allen  seinen

Funktionen  und  +ritt in alle  seine  Rech+e  und  Pf1ich+en,  fölls

dieser  aus  irgendeinem  Grund  verhindert  is+.

Sind  den  Chefs  Einsatz-  und  Dienstzug  unters+ell+.  Ihre  Auf-

gaben  sind:

*  Führt  die  Gruppe  im Einsa+z  und  Übungsdienst;

*  Mitverantwortlich  für  die  Ausbildung  der  Mannschaf+;
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*  Un+erstützen  der  Chefs  Einsatz-  und  Dienstzug  in der

AusbiIdungsvorberei+ung,  Ausbildung  und  im Einsatz;

*  Konsequente  Umsetzung  und  Durchführung  übertrage-

ner  Aufgaben  im Ubungsdienst  und  Einsatz.
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Anhang  3: Aufgabenbeschreibung  Sekretär  Feuerwehrkommission

1. Rechfsgrundlagen *  Gemeindegesetz  vom  16. Mär-1998

@ Gemeindeverordnung  vom  16. Dezember1998

*  Weitere  Gesetze  und  Erlasse  von  Bund  und  Kanton  für  das

Gemeindewesen  und  die  einzelnen  Sachgebiete  gemöss

den  Aufgaben  der  Feuerwehrkommission  laut  Organisations-

reglement  und  Organisationsverordnung  sowie  Feuerwehr-

reglement  und  der  weiteren  Erlasse  der  Gemeinde  Seeberg

2. Funktions-  und

Leistungsziele

*  Der  Sekretör  ist verantwortlich  für  die  wirtschaftliche  und  ord-

nungsgemässe  Führung  des  Sekretariats  der  Feuerwehrkom-

mission.

*  Er sorgt  dafür,  dass  die  durch  kan+onale  Gesetzgebung,

kommunale  Reglemente  und  Verordnungen  sowie  durch

Beschlüsse  der  Feuerwehrkommission  oder  durch  Weisung

der  vorgesetzten  Stelle  übertragenen  Arbeiten  und  Funktio-

nen  ordnungsgemäss  und  fachlich  einwandfrei  erfüll+  wer-

den.

3. Unterschriffsregelung

und  Finanzkompeten-

zen

Einzelunterschrift

*  Routinekorrespondenz  der  Feuerwehrkommission

KolIek+ivunterschrift  mit  Prösidium

*  Ordentliche  Korrespondenzen  der  Feuerwehrkommission

4. Aufgabenumschrei-  Aufgabenkreise

bung

Haupttätigkeiten

Beratung  und  Planung  *  Beratung  der  Feuerwehrkommissi-

on in fachlicher  und  verfahrens-

mössiger  Hinsicht

*  Vorbereitung  von  Entscheidungs-

grundlagen  und  Dokumentationen

gemäss  Anweisung

Lei+ung  Sekretaria+  *  Verantwortlicher  Leiter  des  Sekre-

tariats  der  Feuerwehrkommission

*  Studium  der  im Zusammenhang

mi+ dem  Feuerwehrwesen  bes+e-

henden  Vorschriften  und  Weiterlei-

tung  an  die  zus+öndigen  Organe

und  Funktionäre

Verwaltungsaufgaben  *  Vorbereitungsarbeiten  zu den

Sitzungen  der  Feuerwehrkommissi-

on gemöss  Anweisung

*  Protokollführung  an  den  Sitzungen

der  Feuerwehrkommission  gemöss

VerwaItungsverordnung  und  über-

geordnetem  Recht

*  Erledigung  säm+licher  Korrespon-

denzen  der  Feuerwehrkommission

gemäss  Anweisung
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Wei+ere  Aufgaben

*  Vollzug,  Überwachung  und  Ausfüh-

rung  der  Beschlüsse  der  Feuer-

wehrkommission  gemäss  Zuwei-

sung

*  Verantwortung  für  die  Aufbewah-

rung  sömtlicher  sich  aus  den  Sit-

zungen  der  Behörden  und  Kommis-

sionen  ergebenden  Ak+en  und  de-

ren  spötere  Ubergabe  ins Gemein-

dearchiv

*  Dem  Stelleninhaber  können  Arbei-

ten,  die  ausserhalb  dieser  Stellen-

beschreibung  liegen,  aber  in direk-

tem  Zusammenhang  mit  der  Sekre-

tariatsauTgabe  stehen,  zugewiesen

werden.
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